
Hinweis: Wer Sozialleistungen beantragt, muss nach § 60 Erstes Buch
Sozialgesetzbuch alle für die Sachaufklärung erforderlichen Tatsachen
angeben und die verlangten Nachweise vorlegen. Ihre Angaben sind aufgrund
der Vorschriften des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) für die
Entscheidung über Ihren Antrag erforderlich (§ 67 a Abs. 3 Zehntes Buch
Sozialgesetzbuch, § 13 Abs. 3 Bundesdatenschutzgesetz). Kommen Sie Ihrer
Mitwirkungspflicht nicht nach, wenn Sie eine Sozialleistung beantragt haben
oder beziehen, so kann die Sozialleistung versagt oder entzogen werden (§ 66
Erstes Buch Sozialgesetzbuch). Die Beantwortung sämtlicher Fragen ist zur
Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) erforder-
lich (§§ 46 Abs. 3, 47 Abs. 4 und 55).

Förderungsnummer

Zusatzblatt für Ausländerinnen und Ausländer

Erreicht die/der Auszubildende insgesamt 5 Jahre Erwerbstätigkeit, können die Angaben der Eltern entfallen.
Erreicht ein Elternteil insgesamt 3 Jahre Erwerbstätigkeit, können die Angaben des anderen Elternteils und der/des Auszubildenden entfallen.
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Name des Vaters

Name der Mutter  

Aufenthalte in der Bundesrepublik Deutschland oder der damaligen DDR
MutterAuszubildende/r Vater

vom bis vom bis vom bis

Rechtmäßige Erwerbstätigkeit in der Bundesrepublik Deutschland oder der damaligen DDR

vom bis vom bis vom bis

Die Zeiten sind unter der Vorlage der Arbeitserlaubnis und einer Bestätigung des Arbeitgebers bzw. einer Bescheinigung der berufs-
ständischen Vertretung und des Umsatzsteuerbescheides zu belegen. Für die angegebenen Zeiten sind die Höhe des Verdienstes z.B.
durch Versicherungsunterlagen, Steuerbescheide, Bescheinigungen der Arbeitgeber u.ä. nachzuweisen.  

Name, Geburtsname der/des Auszubildenden 

Vorname Geburtsdatum

Auszubildende/r Vater Mutter
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Ort, Datum 

War oder ist eine der erklärenden Personen Mitglied oder Familienangehörige/r eines Mitglieds 

Ich versichere, dass meine Angaben richtig und vollständig sind und im Druckteil keine Änderungen vorgenommen wurden.
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Zeiten, in denen eine Erwerbstätigkeit von dem Vater/der Mutter nicht ausgeübt werden konnte, sind zu belegen (z.B. wegen Erwerbs-
unfähigkeit, Krankheit, Arbeitslosigkeit, Beschäftigungsverbot oder Mutterschaftsurlaub nach den Mutterschutzbestimmungen)

Vater Mutter

von bis Begründung von bis Begründung

Haushaltsführung eines Elternteils mit mindestens einem Kind unter 10 Jahren oder einem Kind, das behindert und auf Hilfe angewiesen
ist, im eigenen Haushalt 

Beginn Ende

Zugehörigkeit zu Personengruppen mit besonderer Rechtsstellung

a) einer diplomatischen Mission, einer konsularischen Vertretung, einer ausländischen Handelsvertretung, 
b) einer supra- oder internationalen Organisation,
c) der Stationierungsstreitkräfte oder ihres zivilen Gefolges?

Auszubildende/r ja nein von bis

Vater ja nein von bis

Mutter ja nein von bis

Mir ist bekannt, dass unrichtige und unvollständige Angaben oder die Unterlassung von Änderungsanzeigen strafrechtlich verfolgt oder als
Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße geahndet werden können und dass ich verpflichtet bin, Beträge zu ersetzen, die durch vorsätzlich
oder fahrlässig falsche oder unvollständige Angaben oder durch Unterlassung einer Änderungsanzeige geleistet wurden.

Die/Der Auszubildende

Für Auszubildende vor Vollendung des 15. Lebensjahres auch die/der
gesetzliche Vertreter/in

Der Vater

Die Mutter
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